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ftaSbau öer SBaffernerforgmtg in S9al$tljal (Solo--
%rn). (Korr.) gur ben brlngenb geroorbenen 3luSbau
Oer SBafferoerforgung (©runbroafferfaffung) rourbe »on
°er ©inroohnergemeinbeoerfammlung bem oom ©emeinbe-
ïat beantragten Krebit oon 60,000 gr. olpe ©isfuffion
iugeftimmt. ®ie bereits ootgenommenen Bohrungen nach
©runbroaffer am ©ingang ber KïuS ^aben bie erfreu-
Me SBaffermenge oon 1500 SJiinutenlitern ptage ge-
foobert.

SMfthtnilS bouline ©Miwicïiijng. gebem ïtefudher
Oer Umgebung oon Bafel muß eS auffalten, baß oon
allen SBorortgemeinben biffer Siabt Mfcßroil namentlich
tit ben StachfxtegSjahren bie fd^nellfie SluSbelpung er-
fahren |at unb noch immer erfaßt- $or einem gahr*
hunbert mußte bie ©hrom! über ÉHfdjtoit bas gotgenbe
8U berichten: „©te ©emeinbe StUfchmpl, bie größte unb
öollSretchfte Drtfcgaft, bie größte Pfarrei im ®epï
93irSecï, liegt auf ber franjößßhen ©renje, ift eine ©tunbe
oon SSafel entfernt. ®aS ©orf ^ähÜ 170 frâufer, 855
Seelen. @S mirb metßenS SHepcht unb ïïcferbau ge=
trieben. Oben im ©orfe fleht baS ©otteShauS, bie gtfarr-
firche ißeter unb ißaul, unroeit baoon ift ba§ Pfarrhaus
unb bas ©djuïhauë. ©S gibt eine SJtahlmühle. SJMlten
int ©orfe fteht baS große ©aßhauS „Stö^li", unb nicht
ioett baoon ift ba§ ©emeinbehauS mit einem Sanbjäger-
Poften." — Unb nun heute! SlUfchroil ift nichtfmehr ein
®orf im ©tile früherer gelten, fonbern eS ift ftar!
ftäbtifch gemorben; fd^öne neue Quartiere ftnb entftan-
t>en, cor allem Steu-lUfchroil unb SMhleroeg. gn neuefter
8ett rourbe über bie Vergrößerung berf@emelnbe;'eine
Erhebung, oerbunben mit einer S3olïSjâhlung, oorge-
Kommen, roeldlje folgenbeS töilb ergab:

gahr SBohnhaufer SBeoölferung

1870 162 1270
1880 192 1823
1888 247 2402
1900 301 3096
1910 390 3911
1920 540 4583
1927 959 5646

©amit ift bie ©emeinbe lUfthroil bie jroeitgrößte
Oes KantonS SBafeHanb gemorben ; angeflehte ihrer rafdEjen
®ntmidtlung hat jte bie befte 3luSftdE)t, tn einer nahen
QUlunft bie größte p merben.

SaufreiHiberoißigung in ©chaffhcmfen. ©as ©chaff-
Käufer ïiolf hat in ber îantonalen Slbfitmmung ben
ftebit für einen ^erfonalneubau im KantonS-
IPital bemilligt.

IBautStißleit im Sejitf SRotfdljach (Storfdhadfjerberg).
*>ie StenooationSarbeiten am 9GB i g g enf cßlößli
Pub immer noch i ©ange. 9Qßte neuerßanben fchaut

freunblidhe ©ürnahen aus bem Dbftbaumroalb her-
"or, unb befagt, baß hier noch Çetmatfchuh phemfe ift.

©te ^ianofabrif 2. ©abel hat burch einen ge-
j"altigen Slnbau, ber nun bolb fertigerfteHt ift, ihren
betrieb oergrößert. ®ie girma wirb in btefem Steu-
"au bie gabrifation oon glägeln als neuen ©efcßäftS-
®*o«ig betreiben, ©te fortroährenben baulichen SBergröße-
fOOßen ßnb ein SBeroetS oom ©mporfommen biefeS ftreb-
lamen Unternehmens.

®on ber glngjettgroetft Slltenrhctn um öobenfee.
Worr.) gn ber neuen ©orniermerft 3lltenrhetn bei Stör-
'^ach hat bie glugseug-gnbxtßrie jeßt ihre Slrbeit auf-
Rommen unb ptar tn ber ©ehmtebe, in ber SJtobell-
®retneret, In ben SBerlftätten unb tn ben laufmännifchen

ureau§. SUitt nahep auSfdhließlidh fchroeijerifdhen Ktäf-
ctJ' otroa 250 an ber gaßi roirb ernfte Irbeit geleiftet.

ben §?®oftigen ©auptgebäube ftnb fertig erfteflt unb an
" Jlebengebäuben mirb emfig gearbeitet, ©er fünft-

ließ aufgefeßmemmte große glugplaß ift eben unb hart
gemorben unb mit einer bauerhaften ©raSnarbe bebedlt.

|)ßttferrenotJßiionett in @har. (Korr.) gfn leßter
geit ift in ©hur ziemlich otel gejimmert unb mit ber
Ëtaurerfelîe gefchafft roorben. ©ine Sleihe oon Käufer-
ronooationen mürbe burdhgefährt, fo am ©ingang jum
SGßelfdhbörßi unb am Kafinoplaß, unb oor allem hat
jeßt baS alte Dbertor eine grönbliche Sionooation burdh-
gemacht, ©urdh bie 35ereinheitltd^ung ber glädjjen hat
ber töau mefentlich geroonnen, unb fein alter, hiftorifdher
©haratter als ©dßuß- unb ©rußturm rourbe ihm tn
glädtlicher 3Beife mteber gegeben.

ôawliçhcô fliiô ©t., IDloriß. (Korr.) ©t. SUIoriß
fteht unmittelbar oor bem gettpunfte einer großen bau-
ließen ©ntmidlung. ©enn nicht nur hat bie Dlpmpiabe
großen baulichen ©rgänjungen beS rotnterltchen ©t. SJloriß
gerufen; auch ©t. SHoriß-Sab ift ber ftätferen gnan»
fprueßnahme ber 33äber entfpredhenb gerabe baran, bie
Vaber noch beffer ausjubauen unb *>®r mobern-
ften ©ntroicilung beS ^eilbabroefenS anju-
paffen. Unb geroiß hat ©t. 3Jloriß-S3ab auf ©runb
fetner Heilquellen alle Berechtigung, barnadß ju ftreben,
baS erfte unb heroorragenbfte alptne Heilbab genannt

p merben.

6MMrf eines nenen 6trn|enpleges
für Den ttnnion 6t. Men.

(Soirefponbetij.) (gfoitfcßung.)

C. öefthaffenheit ber Straßen unb SSege.

©iefer 2lbfcßtritt enthält jur Hauptfache technifdhe ffior»
fdhriften, bie gegenüber bem bisherigen Siecht tn beftimm»
ten Stiftungen oeretnfachi, in anbern Stiftungen er»

meitert mürben.
©te tn ber ißrajiS häufig fidh erhebenbe Streitfrage,

mem baS ©igentum an gutter- unb ©lüßmauern
längs öffentlidhen ©traßen pfieße, löft ber ©niroutf tn
bem Sinne, baß baS ©igentum, fofern etmaS anbereS nicht
nachroeiSbar ift, bem ©traßeneigentümer perïannt mirb.
®aS ©efeß fchafft bemnadß eine SterfjtSoermutung ju un-
gunßen beS $r oatetgentumS. SBer foldheS behauptet, ift
für beffen SBeßehen bemetSpftidhtig. ®ie grage, mem baS

©igentum an gutter- unb ©tüßmauern pfteßt, ift na-
mentllch oon tBebeutung für ble Unterhaltspflicht, ba btefe,
roenn eine anbermeitige Siegelung nicht nadhgemtefen
merben fann, bem ©igenlümer pfommt. ©amit Inbeffen
bem ©traßeneigentümer nicht ber Unterhalt aller rnög-
liehen SJtauern überbunben merben !ann, fteUt ber @nt-

rourf bie StedhtSoermutung pgunßen beS öffentlidhen
©igentumS nur für folcße ©tüß- unb gnttermauern auf,
bie für bie Sicherung ber ©traße notmenbig ftnb. SBürbe
fomit ein Stnßößer oom ©traßeneigentümer auf ben

Unterhalt anberer, längs öffentlichen ©traßen befteßenben
SJtauern oerlangen, fo hätte er ben StadhmetS p er»
bringen, baß bem ©traßeneigentümer btefe Pflicht roitïltch
je überbunben roorben fei.

gnbejug auf bte lulage oon ©traßen, inSbe-
fonbere bte SJtlnbeftbrette unb baS hödhftpläffige ©efälle,
mürben bte bisherigen etngehenben Borfchriften fallen
gelaffen. ©er ©ntrourf begnügt ftdh, p beftimmen, baß
alle öffentlichen ©traßen unb SBege tn einer ihrem
groed unb ihrer Sebeutung entfpredhenben, banerhaften
SBeife auSpführen unb namentlidh tn ^Breite, ©efälle
unb Ueberficht fo anplegen feien, baß fte bem auf ihnen
ftdh abroicfelnben IBetfehr genügen, ©te oerfehrSpolitifdhen
unb topographifdhen SSerhältniffe ßnb in ben etnjelnen
gäUen fo oerfdhteben, baß bte SluffteKung etngehenber
allgemeiner SBorfcßriften bo«h immer mieber SluSnahme-
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Ausbau der Wasserversorgung in Balsthal (Solo
Mrn). (Korr.) Für den dringend gewordenen Ausbau
der Wasserversorgung (Grundwasserfassnng) wurde von
der Einwohnergemeindeversammlung dem vom Gemeinde-
rat beantragten Kredit von 60,000 Fr. ohne Diskussion
Zugestimmt. Die bereits vorgenommenen Bohrungen nach
Grundwasser am Eingang der Klus haben die erfreu-
liche Wassermenge von 1500 Minutenlitern zutage ge-
fördert.

Allschwils Sauliche Entwicklung. Jedem Besucher
der Umgebung von Basel muß es ausfallen, daß von
allen Vorortgemeinden dieser Stadt Allschwil namentlich
tn den Nachkrtegsjahren die schnellste Ausdehnung er-
fahren hat und noch immer erfährt. Vor einem Jahr-
hundert wußte die Chronik über Allschwil das Folgende
ZU berichten: „Die Gemeinde Allschwyl, die größte und
volksreichste Ortschaft, die größte Pfarrei im Bezirk
Airs eck, liegt auf der französischen Grenze, ist eine Stunde
von Basel entfernt. Das Dorf zählt 170 Häuser, 855
Seelen. Es wird meistens Viezucht und Ackerbau ge-
trieben. Oben im Dorfe steht das Gotteshaus, die Pfarr-
kirche Peter und Paul, unweit davon ist das Pfarrhaus
und das Schulhaus. Es gibt eine Mahlmühle. Mitten
im Dorfe steht das große Gasthaus „Rößli", und nicht
weit davon ist das Gemeindehaus mit einem Landjäger-
Posten." — Und nun heute! Allschwil ist nicht-mehr ein
Dorf im Stile früherer Zeiten, sondern es ist stark
städtisch geworden; schöne neue Quartiere sind entstan-
den, vor allem Neu-Allschwil und Mühieweg. In neuester
Zeit wurde über die Vergrößerung de<Gemeinde^eine
Erhebung, verbunden mit einer Volkszählung, vorge-
»ommen, welche folgendes Bild ergab:

Jahr Wohnhäuser Bevölkerung
1870 162 1270
1880 192 1823
1888 247 2402
1900 301 3096
1910 390 3911
1920 540 4583
1927 959 5646

Damit ist die Gemeinde Allschwil die zweitgrößte
des Kantons Baselland geworden; angesichts ihrer raschen
Entwicklung hat sie die beste Aussicht, tn einer nahen
Zukunft die größte zu werden.

Baukreditbewilligung in Schasshausen. Das Schaff-
dauser Volk hat in der kantonalen Abstimmung den
Kredit für einen Personalneubau im Kantons-
fpital bewilligt.

Bautätigkeit im Bezirk Rorschach (Rorschacherberg).
Die Renovationsarbeiten am Wiggenschlößli
stud immer noch im Gange. Wie neuerstanden schaut
"Us freundliche Türmchen aus dem Obstbaumwald her-
dor, und besagt, daß hier noch Heimatschutz zuhause ist.

Die Pianofabrik L. Säbel hat durch einen ge-
gültigen Anbau, der nun bald fertigerstellt ist, ihren
^etrteb vergrößert. Die Firma wird in diesem Neu-
oau die Fabrikation von Flügeln als neuen Geschäfts-
°d>eig betreiben. Die fortwährenden baulichen Vergröße-
^Ngen sind ein Beweis vom Emporkommen dieses streb-
mwen Unternehmens.

Von der Flugzeugwerft Altenrhein am Bodensee.
In der neuen Dornierwerft Altenrhein bei Ror-

^yach hat die Flugzeug-Industrie jetzt ihre Arbeit auf-
Kommen und zwar in der Schmiede, in der Modell-
Meinerei, in den Werkstätten und in den kaufmännischen

Ureaus. Mit nahezu ausschließlich schweizerischen Kräf-
qd' etwa 250 an der Zahl, wird ernste Arbeit geleistet,

den Af^ultigen Hauptgebäude sind fertig erstellt und an
Nebengebäuden wird emsig gearbeitet. Der künft-

lich aufgeschwemmte große Flugplatz ist eben und hart
geworden und mit einer dauerhaften Grasnarbe bedeckt.

Häuserrenovationen in Chur. (Korr.) In letzter
Zeit ist in Chur ziemlich viel gezimmert und mit der
Maurerkelle geschafft worden. Eine Reihe von Häuser-
ronovationen wurde durchgeführt, so am Eingang zum
Welschdörfli und am Kasinoplatz, und vor allem hat
jetzt das alte Obertor eine gründliche Nanovation durch-
gemacht. Durch die Vereinheitlichung der Flächen hat
der Bau wesentlich gewonnen, und sein alter, historischer
Charakter als Schutz- und Trutzturm wurde ihm tn
glücklicher Weise wieder gegeben.

Ba«licheS auS St. Moritz. (Korr.) St. Moritz
steht unmittelbar vor dem Zeitpunkte einer großen bau-
lichen Entwicklung. Denn nicht nur hat die Olympiade
großen baulichen Ergänzungen des winterlichen St. Moritz
gerufen; auch St. Moritz-Bad ist der stärkeren Jnan-
spruchnahme der Bäder entsprechend gerade daran, die

Bäder noch besser auszubauen und der modern-
sten Entwicklung des Heilbadwesens anzu-
passen. Und gewiß hat St. Moritz-Bad auf Grund
seiner Heilquellen alle Berechtigung, darnach zu streben,
das erste und hervorragendste alpine Heilbad genannt
zu werden.

Enlimrf eines »enen StraßenMes
siir den Kanton St. Gallen.

(Korrespondenz.) (Fortsitzung.)

L. Beschaffenheit der Straßen und Wege.
Dieser Abschnitt enthält zur Hauptsache technische Vor-

schriften, die gegenüber dem bisherigen Recht tn bestimm-
ten Richtungen vereinfacht, in andern Richtungen er«

wettert wurden.
Die tn der Praxis häufig sich erhebende Streitfrage,

wem das Eigentum an Futter- und Stützmauern
längs öffentlichen Straßen zustehe, löst der Entwurf in
dem Sinne, daß das Eigentum, sofern etwas anderes nicht
nachweisbar ist, dem Straßeneigentümer zuerkannt wird.
Das Gesetz schafft demnach eine Rechtsoermutung zu un-
gunsten des Pr vateigentums. Wer solches behauptet, ist
für dessen Bestehen beweispflichtig. Die Frage, wem das
Eigentum an Futter- und Stützmauern zusteht, ist na-
mentlich von Bedeutung für die Unterhaltspflicht, da diese,

wenn eine anderweitige Regelung nicht nachgewiesen
werden kann, dem Eigentümer zukommt. Damit indessen
dem Straßeneigentümer nicht der Unterhalt aller mög-
lichen Mauern überbunden werden kann, stellt der Ent-
wurf die Rechtsvermutung zugunsten des öffentlichen
Eigentums nur für solche Stütz- und Futtermauern auf,
die für die Sicherung der Straße notwendig find. Würde
somit ein Anstößer vom Straßeneigentümer auf den

Unterhalt anderer, längs öffentlichen Straßen bestehenden
Mauern verlangen, so hätte er den Nachweis zu er-
bringen, daß dem Straßeneigentümer diese Pflicht wirklich
je überbunden worden sei.

Jnbezug auf die Anlage von Straßen, insbe-
sondere die Mindestbreite und das höchstzulässige Gefälle,
wurden die bisherigen eingehenden Vorschriften fallen
gelassen. Der Entwurf begnügt sich, zu bestimmen, daß
alle öffentlichen Straßen und Wege tn einer ihrem
Zweck und ihrer Bedeutung entsprechenden, dauerhaften
Weise auszuführen und namentlich tn Breite, Gefälle
und Uebersicht so anzulegen seien, daß sie dem auf ihnen
sich abwickelnden Verkehr genügen. Die verkehrspolitischen
und topographischen Verhältnisse sind tn den einzelnen
Fällen so verschieden, daß die Aufstellung eingehender
allgemeiner Vorschriften doch immer wieder Ausnahme-
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beroiEigungen notroenbig macßen würbe. ®er HiegterungS»
rai wirb eS bei ber ©eneßmigung ber Pläne für ©taatS»
uîtb ©emeinbeßraßen, foroie für fuboentionterte Hieben»

ßraßen tn ;ber «fpanb haben, im ©Injelfafle baSjenige
in Sepg auf bie ^ßrojettgeftaltung p »erlangen, roaS bte

aSeïïei^rêbebârfmffe einerfeitS etforbetn unb bie örtlichen
Serßältniffe anberfeitS gefiaiten.

Qm ©egenfaß p ben Sorfcßriften über breite unb
©efäüe rourben bte Sefiimmungen für bie fi ai if c^e

Serecßnung ber Srüdfen unb Stege gegenüber
bem geltenben Stecht etroaS beßimmtcr gefaxt. (Hirt. 61
bis 66). 3Hit iRüdffic^i auf bie neränberten SerfeßrSbe»
bürfniffe mußten an bie $ragfäßigfett ber Srücfen p»
bem erhöhte Hlnforbetungen gefteEt raetben. Hlrtiîel 61.
S3 rüden unb Stege. „®er Serecßnung oon neuen
Srücfen unb ©legen an "öffentlichen ©trafen unb HBegen

finb folgenbe HJlinbeftbelaßungen p ©runbe p legen,
bei ©taatsftraßen eine gleichmäßig oerteilte pfäEige
Selaßungoon 400 Kilogramm aufbenQuabratmeter ffaßr»
bahnfläcße unb baS Sefaßren mit einem Saftroagen oon
14 Sonnen famt Anhänger oon 10 Sonnen ©eroicßt,
bei ©emeinbeßraßen eine gleichmäßig oerteilte pfäüige
Selaßung oon 300 Kilogramm auf ben Ouabratmeter
gaßrbahnfläcße unb baS Sefaßren mit einem Saftroagen
oon 10 Sonnen ©eroid^t. Set Hiebenßraßen eine gleich»

mäßig oerteilte, pfäEige Selaßung oon 200 Kilogramm
auf ben Ouabratmeter ^aßrbaßnfläcße unb baS Sin*

faßren mit einem Saftroagen oon 5 Sonnen ©eroicßt.
Sei ©emelnbe» unb Hiebenroegen eine gletcßmäßig ber--
teilte pfäüige Selaßung oon 300 Kilogramm auf ben
Ouabratmeter SBegfläcße. Sei ber mobilen SelaßungS«
art tft anpneßmen, baß bie oorbere unb bte hintere
Hlcßfe beS SaftroagenS im SerßältniS 1:2 beiaßet feien.

Sei ©taatsftraßen ift ber HieglerungSrat, bei ©e»

meinbeßraßen, Hiebenßraßen unb öffentlichen gußroegen
baS fantonale Saubepartement befugt, in befonbeten
gäEen luSnaßmen p geßatten". Hirt. 62. Unterfüß»
rung en. „Hieue Straßenunterführungen foEen bei Staate,
©emetnbe* unb Hiebenßraßen eine lichte $öße oon min»
beßenS 4,50 Detern, bei öffentlichen gußroegen etne folche
oon minbeßenS 2,50 HJietem erhalten.

•• ©tehen ber ©inßattung biefer HJiaße im etnjelnen
galle außerorbentliche ©cßroterigfetten entgegen, fo iß
bei ©taatsßraßen ber HiegterungSrat, bei ben übrigen
öffentlichen ©traßen unb HBegen baS fantonale Saube»
parlement p beren ©infcßränfung befugt.

Hirt. 63. Kuroen. ®te Krümmungen unb ©intenter
aller ©traßen füllen roenn möglidh fo befdjaffen fein,
baß beren Sefaßren mit Sangßolj möglich iß.

HBicßtige SerfeßrSfiraßen füllen möglichß überßcßt«
ließ angelegt roerben.

2So auf offener ©trecïe unüberftcßtlicße, namenttidh
für ben Hlutomobiloerfeßr gefährliche Kuroen beßeßen,
ftnb fie burch geeignete ÜHiittel auffällig p fennjetcßnen.

Hirt. 64. ©inmünbungen unb 3ufaßrten.
HJlünbet eine ©traße mit ©efäUe tn etne anbere ©traße
ein, fö foE bie ©efäüauSrunbung mlnbeßenS ein HJleter
oor ber ©tnmünbung ißr ©nbe ßnben.

Prioate Zufahrten finb fo anplegen, baß ber ©traße
fetn Hiacßteil erroächß.

Hirt. 65. HBegroeifer, HöarnungS» unb Pierf«
tafeln. Set Stbjroeigungen öffentlicher ©traßen unb
wichtiger gußroege finb, foroeit notroenbig, SGBegroetfer

p erfteKen. Sie Koßen ber HBegroeifer, foroie ber not»
roenbigen HBarnungS» unb SKetftafein für ben Hlutomo»
biloerfeßr an ben ©taatsßraßen finb oom Staate, bie»

jenigen an aEen übrigen öffentlichen ©traßen unb HBegen
oon ben ©emeinben p beftreiten.

Irt. 66. ©infr iebun gen. ®te ©rßeßung oon ©in»
frtebungen längs ben öffentlichen ©traßen unb Siegen

bletbt im aügemetnen ben Slnßößern Überlaffen. ©injig
an Sämmen oon über einem Pieter £>öße, foroie an
©tüßmauern unb fteilen Hlbßangen, hat ber ©traßen»
unterhaltSpßicßtige je nach 93ebürfni§ Srußmauern, ®e»

tänber, HBeßrßelne, HBeßrpfoßen ober ©cßußbäume an»

pbringen.
D. Unterhalt.

Heber ben Unterhalt ber Staats» unb ©e»
meinbeßraßen beftimmt ber ©ntrourf ntcßtS HieueS.
@c oerbleibt in unoeränberter HBeife beim Staat unb
bei ben ©emeinben. desgleichen gilt inbepg auf bie

©emäßrung oon ©taatSbeiträgen an ben ©emetnbe«
ßraßenunterhalt, roofür 3ltt. 17, 3lbf. 3 ber KantonS»
oerfaffung bie ©runblage bilbet, baS bisherige: 3lrt. 69
„®enjenigen politifchen ©emeinben, tn benen" bte Koßen
beS Unterhaltes ber ©emeinbeßraßen unb ©emetnberoege
neben ben anbern ©emetnbelaßen eine auSnahmSroetfe
|)öhe erreicht, letßet ber Staat an bicfe SluSgaben im
Gahmen ber oom ©roßen SRat erteilten Krebite ange»
meffene Seiträge. 3« ben UnterhaltSauSgaben ßnb auch
bte Koßen für bte SKiberßerßeBung ber burch Statur»
eretgniffe jerßörten ober oerfdjfltteten Dbjefte p rechnen.

Qnbepg auf ben Unterhalt ber Stebenßraßen
unb Elebenroege iß ber bisßer als ©eroohnßettSrecht
geltenbe ©runbfaß, roonach, roenn feine anbere Unter»
ßaltSpfficßt nachweisbar iß, fie auf ben an bie ©traße
unmittelbar anßoßenben ©runbßücfen laßet, als ge»

fdjrlebeneS fRedßt in ben ©ntrourf aufgenommen roorben.
©benfo rourbe oon ber öffentlichrecht liehen ©runblaß»
gualität ber ©traßenunterßaltSpßicht, rote fie in 2lrt.
199 EG pm ZGB feßgelegt iß, im ©traßengefeß @t»

roäßnung getan, Siefe öffentlicßredhttiche ©runbloftqua»
lität bebtngt auch, baß bie Unterhaltspflicht oßne auS»

brücfltche SeroiEigung beS ©emeinberateS nicht auf britte
übertragen werben fann. ®te Sorfcßrift iß wichtig, roetl
bamit oerßtnbert roirb, baß etne UnterßaltSpßidßt burch
prioate Seretnbarung auf ein mögliherroetfe leißungS»
unfähiges ©runbßüdf oeGegt roirb. Eleu iß unter anberem
auch bie Sorfdjrift, baß ber ©emeinberat auf 2Bunf«h
ber SJleßrßeit ber beteiligten, benen pgletdß mlnbeßenS
bte §älfte ber Unterhaltspflicht obliegt, ben Unterhalt
auf beren Koßen bauernb ober ootübergeßenb felbß be»

forgen fann. SiS jeßt ßatte man fein foIdßeS SKittel in
ber ^anb, metft pm ©cßaben ber ©traße unb ber
Unterhaltspflichtigen. Hieben biefer auftragsgemäßen Unter«
ßaltSübernaßme bletbtj btejenige, bie auf 3roang§n>e8*
erfolgt, weiter beßeßen, biefe hat ßattpßnben, roenn bie

Pflichtigen ben Unterhalt nicht tn befriebigenber SBetfe
ausüben.

3lrt. 73. ©ofern bie Unterhaltspflicht für eine Hieben«

ßraße ober etnen Hiebenroeg auf mehreren Pflichtigen
ßaftet, iß ber Unterhalt oon ißnen einheitlich p beforgen.

9Iuf HBunfcß ber HJießrßeit ber Seteiligten, benen
pgleich unb mlnbeßenS bie geälfte ber Unterhaltspflicht
obliegt, ober roenn bte UnterßaltSbeforgung burdß bte

Pflichtigen nidßi tn befriebigenber SBeife erfolgt, iß ber
©emeinberat befugt, ben Unterßatrauf ißre Koßen bau«
ernb ober oorübergeßenb felbß p beforgen.

®tefe Koßen haften als offentticßre^tlicße, aEen

©tunbpfanboetficßerten prioatredhtlicßen gorberungen im
Hiange oorgeßenbe ©runblaß auf ben Pflichtigen ©runb«
ßücfen, bap fommt bte unter ©tnßebung einer ent'
jpreeßenben HluSlöfungSfumme erfolgenbe UnterßaltSüber«
naßme, tn btefem ffaüe roirb bte Hiebenßraße ober ber
Hiebenroeg pr ©emetnteßraße ober pm ©emeinberoeg-

Çinfi^tlidh ©chneebrudhpflidßt ift neu bie Sorfcßrifl/
baß nötigenfaES ein ©chneebruchperimeter gebilbet roe^
ben fann. ©ine Ueberbtnbung ber ©cßneebruchpflicht nuf
bte tntereffterten Drtfcßaften, HBeiler unb Çôfe, rote bie?

im geltenben ©efeß oorgefeßen iß, erfeßeint beSßalb un'
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bewilligungen notwendig machen würde. Der Regierungs-
rat wird es bei der Genehmigung der Pläne für Staats-
und Gemeindestraßen, sowie für subventionierte Neben-
straßen in ,de? Hand haben, im Einzelfalle dasjenige
in Bezug auf die Projektgeftaltung zu verlangen, was die

Verkehrsbedürfmffe einerseits erfordern und die örtlichen
Verhältnisse anderseits gestatten.

Im Gegensatz zu den Vorschriften über Breite und
Gefälle wurden die Bestimmungen für die statische
Berechnung der Brücken und Stege gegenüber
dem geltenden Recht etwas bestimmter gefaßt. (Art. 61
bis 66). Mit Rücksicht auf die veränderten Verkehrsbe-
dürfnisfe mußten an die Tragfähigkeit der Brücken zu-
dem erhöhte Anforderungen gestellt werden. Artikel 61.
Brücken und Stege. „Der Berechnung von neuen
Brücken und Stegen an "öffentlichen Straßen und Wegen
sind folgende Mindestbelastungen zu Grunde zu legen,
bei Staatsstraßen eine gleichmäßig verteilte zufällige
Belastung von 400 Kilogramm auf den Quadratmeter Fahr-
bahnfläche und das Befahren mit einem Lastwagen von
14 Tonnen samt Anhänger von 10 Tonnen Gewicht,
bei Gemeindestraßen eine gleichmäßig verteilte zufällige
Belastung von 300 Kilogramm auf den Quadratmeter
Fahrbahnfläche und das Befahren mit einem Lastwagen
von 10 Tonnen Gewicht. Bei Nebenstraßen eine gleich-
mäßig verteilte, zufällige Belastung von 200 Kilogramm
auf den Quadratmeter Fahrbahnfläche und das An-
fahren mit einem Lastwagen von 5 Tonnen Gewicht.
Bet Gemeinde- und Nebenwegen eine gleichmäßig ver-
teilte zufällige Belastung von 300 Kilogramm auf den
Quadratmeter Wegfläche. Bet der mobilen Belastung«-
art ist anzunehmen, daß die vordere und die Hintere
Achse des Lastwagens im Verhältnis 1:2 belastet seien.

Bei Staatsstraßen ist der Regierungsrat, bei Ge-

meindestraßen, Nebenstraßen und öffentlichen Fußwegen
das kantonale Baudepartement befugt, in besonderen
Fällen Ausnahmen zu gestatten". Art. 62. Unterfüh-
rung en. „Neue Straßenunterführungen sollen bei Staats-,
Gemeinde und Nebenstraßen eine lichte Höhe von min-
destens 4,50 Metern, bei öffentlichen Fußwegen eine solche

von mindestens 2 50 Metern erhalten.
- Stehen der Einhaltung dieser Maße im einzelnen

Falle außerordentliche Schwierigkeiten entgegen, so ist
bei Staatsstraßen der Regierungsrat, bei den übrigen
öffentlichen Straßen und Wegen das kantonale Baude-
parlement zu deren Einschränkung befugt.

Art. 63. Kurven. Die Krümmungen und Einlenker
aller Straßen sollen wenn möglich so beschaffen sein,
daß deren Befahren mit Langholz möglich ist.

Wichtige Verkehrsstraßen sollen möglichst Übersicht-
lich angelegt werden.

Wo auf offener Strecke unübersichtliche, namentlich
für den Automobilverkehr gefährliche Kurven bestehen,
sind sie durch geeignete Mittel auffällig zu kennzeichnen.

Art. 64. Einmündungen und Zufahrten.
Mündet eine Straße mit Gefälle in eine andere Straße
ein, so soll die Gefällausrundung mindestens ein Meter
vor der Einmündung ihr Ende finden.

Private Zufahrten sind so anzulegen, daß der Straße
kein Nachteil erwächst.

Art. 65. Wegweiser, Warnungs-und Merk-
tafeln. Bei Abzweigungen öffentlicher Straßen und
wichtiger Fußwege sind, soweit notwendig, Wegweiser
zu erstellen. Die Kosten der Wegweiser, sowie der not-
wendigen Warnungs- und Merktafeln für den Automo-
bilverkehr an den Staatsstraßen sind vom Staate, die-
jenigen an allen übrigen öffentlichen Straßen und Wegen
von den Gemeinden zu bestreiten.

Art. 66. Einfriedungen. Die Erstellung von Ein-
friedungen längs den öffentlichen Straßen und Wegen

bleibt im allgemeinen den Anstößern überlassen. Einzig
an Dämmen von über einem Mete« Höhe, sowie an
Stützmauern und steilen Abhängen, hat der Straßen-
unterhaltspflichtige je nach Bedürfnis Brustmauern, Ge-
länder, Wehrsteine, Wehrpfosten oder Schutzbäume an-
zubringen.

V.Unterhalt.
Ueber den Unterhalt der Staats- und Ge-

meindestraßen bestimmt der Entwurf nichts Neues.
Er verbleibt in unveränderter Weise beim Staat und
bei den Gemeinden. Desgleichen gilt inbezug auf die

Gewährung von Staatsbeiträgen an den Gemeinde-
straßenunterhalt, wofür Art. 17, Abs. 3 der Kantons-
Verfassung die Grundlage bildet, das bisherige: Art. 69
„Denjenigen politischen Gemeinden, in denen die Kosten
des Unterhaltes der Gemeindestraßen und Gemetndewege
neben den andern Gemeindelasten eine ausnahmsweise
Höhe erreicht, leistet der Staat an diese Ausgaben im
Rahmen der vom Großen Rat erteilten Kredite ange-
messene Beiträge. Zu den Unterhaltsausgaben sind auch
die Kosten für die WiderHerstellung der durch Natur-
ereignisse zerstörten oder verschütteten Objekte zu rechnen.

Inbezug auf den Unterhalt der Nebenstraßen
und Nebenwege ist der bisher als Gewohnheitsrecht
geltende Grundsatz, wonach, wenn keine andere Unter-
Haltspflicht nachweisbar ist, sie auf den an die Straße
unmittelbar anstoßenden Grundstücken lastet, als ge-
schriebenes Recht in den Entwurf aufgenommen worden.
Ebenso wurde von der öffentlichrechtlichen Grundlast-
qualität der Straßenunterhaltspflicht, wie sie in Art.
199 Ld zum MU festgelegt ist, im Straßengesetz Er-
wähnung getan. Diese öffentlichrechtliche Grundlostqua-
lität bedingt auch, daß die Unterhaltspflicht ohne aus-
drückltche Bewilligung des Gemeinderates nicht auf dritte
übertragen werden kann. Die Vorschrift ist wichtig, weil
damit verhindert wird, daß eine Unterhaltspflicht durch
private Vereinbarung auf ein möglicherweise leistungs-
unfähiges Grundstück veilegt wird. Neu ist unter anderem
auch die Vorschrift, daß der Gemeinderat auf Wunsch
der Mehrheit der Beteiligten, denen zugleich mindestens
die Hälfte der Unterhaltspflicht obliegt, den Unterhalt
auf deren Kosten dauernd oder vorübergehend selbst be-

sorgen kann. Bis jetzt hatte man kein solches Mittel in
der Hand, meist zum Schaden der Straße und der
Unterhaltspflichtigen. Neben dieser auftragsgemäßen Unter-
Haltsübernahme bleibt^ diejenige, die auf Zwangswege
erfolgt, weiter bestehen, diese hat stattzufinden, wenn die

Pflichtigen den Unterhalt nicht in befriedigender Weise
ausüben.

Art. 73. Sofern die Unterhaltspflicht für eine Neben-
straße oder einen Nebenweg auf mehreren Pflichtigen
haftet, ist der Unterhalt von ihnen einheitlich zu besorgen.

Auf Wunsch der Mehrheit der Beteiligten, denen
zugleich und mindestens die Hälfte der Unterhaltspflicht
obliegt, oder wenn die Unterhaltsbesorgung durch die

Pflichtigen nicht in befriedigender Weise erfolgt, ist der
Gemeinderat befugt, den Unterhalt"auf ihre Kosten dau-
ernd oder vorübergehend selbst zu besorgen.

Diese Kosten haften als öffentlichrechtltche, allen
Grundpfandversicherten privatrechtlichen Forderungen im
Range vorgehende Grundlast auf den Pflichtigen Grund-
stücken, dazu kommt die unter Etnhebung einer ent-
sprechenden Auslösungssumme erfolgende Unterhaltsüber-
nähme, in diesem Falle wird die Nebenstraße oder der
Nebenweg zur Gemeindeflraße oder zum Gemeindeweg'

Hinsichtlich Schneebruchpflicht ist neu die Vorschrift,
daß nötigenfalls ein Schneebruchperimeter gebildet wer-
den kann. Eine Ueberbtndung der Schneebruchpflicht aus

die interessierten Ortschaften, Weiler und Höfe, wie dies

im geltenden Gesetz vorgesehen ist, erscheint deshalb »n-
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burchfühtbat, roeii biefe Drtfdiaften, SGBetler unb |jöfe
feilte organifterten Körperhaften barfteüen. @S muß beS*

halb im fonfreten gaüe auf bie einzelnen Siegenfdjaften
gegriffen roerben, fofern rrid^t bie politise ©emetnbe ober
einzelne bereits Pflichtige ^rioate ben S^tteekuc^ be=

forgett.
ÜReu ift in Sezug auf ©traßenunterhalt bie fogenannte

SorauSleiftung in ben ©ntrourf aufgenommen rnorben:
Art, 75. SBirb eine öffentlich ©traße für befonbere

prioate graeefe ober Unternehmungen oorübergehenb ober
bauernb außergewöhnlich ftarî in Anfprudj genommen,
tBobu' c§ erheblichen oermehrte UnterhûïtSîoften entgehen,
fo lann ber biefe SRehrfofien Seturfachenbe p einem
angemeffenen Settrag an bie UnterhaltSfoften oerpfftd^tet
werben.

Ueber bie SeiiragSpfRcIjt enîfdçetbet, unter Sorbehali
beS SReTitrfeS an ben fRegterungSrat, bei ©taatSfiraßen
bie fantonale ©traßenoerroaltung unb bei ben übrigen
öffentlichen ©trerfen ber ©emeinberat.

Sie §öhe be§ SeitrageS mirb im (Streitfälle buret)
bie an anbern Orten oorgefehene fantonale DberfhäßungS»
ïommiffion abfchließlich feftgefeßt.

Stefe Seftimmung bezroerft, beß S r i o a t e, bie eine

öffentliche ©traße für ihre befonberen 3mede unb Unter
nehmungen, rote für gabril» unb 3nbuftrleunternet)muro
gen, Ziegeleien, Steinbrüche Kiesgruben, HRühlen, SBal»

bungen ufro., oorübergehenb ober bauernb außerorbent»
lieh ftart in Anfprudj nehmen unb babutd) erheblich oer-
mehrte UnterhaltSfoften oerurfachen, mit befonberen Set»

trügen an ben ©Irafjen unterhalt belaftet roetben fönnen.
@S braucht roohl îaum gefagt ju roerben, baß mit ber
Anroenbung biefer 35orfcf)riften namentlich auf ©emetnbe--
unb ©taatSfiraßen eine roeitgehenbe gurüdhaltung geübt
roetben muß, bag bagegen biefe Sefitmmung otelfach fehr
roohltötig empfunben roerben roirb, ba eS übermäßige unb
für ben Unterhaltspflichtigen unbillige Saften erleichtert.

E. (Strßfjenpolijetliche Sorfhrtftcn.
SEBeil banad) getrachtet rourbe, möglich ft ttOt=

roenbigen ftraßenpölizeitidjen Sorfchtiften im engeren
©taue in bas ©efeß aufzunehmen, ronrben bie im geh
tenben ©efeß enthaltenen Seftimmungen etroaS erweitert
unb jum Seil in Anpaffung an bie ôefte^enbe ipraçiS
auch oerbeutlicht. Sie in Art. 91 oorbehaltenen weiteren
Sorfchtiften foüen tn ber |>auptfache nur oerfehrS»
polizeilicher 9latur fein. ©oüten tnbeffen — fo bewerft
ber ÜRegferungSrat in feiner Sotfdjaft — fünftige, heute
noch nicht oorauSfehbare Serhältniffe bie Auffieüung
weiterer ©traßenpolizetoorfchriften im engeren ©inne
notroenbig machen, fo roirb ber SegterungSrat oon ber
ihm eingeräumten SefugnlS in biefer SRie^tung barnach
©ebraud) machen.

5leu ift unter anberem bie Sotfdjtifi, bie beftimmt,
baß über ben Unterhalt hinaus gehenbe Seränberungen
an beftehenben ©ebäuben, bie über bte Saulinte hinaus>
ragen, nur beim Vorliegen befonberer Serhältniffe be=

willigt roerben unb bei ber fpätern Seroerbung ber Saute
für öffentliche 3werfe außer Seredjnung z« fallen haben.

Art. 78. An ©ebäuben unb ©ebäubeteilen, bte über
bie Saulinie hinaus ragen, bürfen ohne Seroiüigung beS

fanionalen SaubepartementS feinerlei Seränberungen
ober anbere bauliche Arbeiten oorgenommen roerben, als
folche, bie zum Unterhalt notroenbig ftnb. Sßettergehenbe
Seränberungen roerben nur beim Sorliegen befonberer
Serhältniffe beroidigt.

Ser burch eine folche Seränberung entfiehenbe Sieht*
n>ert hat bei einer fpäteren ©rroerbung ber Saute für
öffentliche 3>uede außer Sererfjnung zu"fallen.

Stefe Sorfchrift ift notroenbig, wenn man ntdjî zu*
9ebeu roiH, baß bie zu nahe an bte^©traße fiehenben

Käufer immer roieber nach unb nach erneuert roerben,
rooburch oerhlnbert roirb, baß ber gefeßmäßige ©ebäube»
abftanb je einmal burdjgeführt roerben fann. Audj gilt
eS, ber oft geübten ißragis zu fteuern, baß ©ebäube-
eigentümer ihre außerhalb ber Saulinie fieljenben Käufer
in ber SGBeifc roieber neu aufbauen, baß fte zunädjft unter
ben prooiforifdh geflößten Dbergefdjoßen aüeS abreißen
unb neu etfteüen, um nachher auch noch bie oberen
©torfroerfe unb ba§ Sah zu erneuern.

$m Qnterefje ber Sicherheit beS SerfehrS unb ber
Ueberftchtlichfeit ber ©iraßen, auf bte beim heutigen
Automo'biloerfehr befonberer SBeri gelegt roerben muß,
rourben Anpflanzungen unb tote ©infriebungen, bte bie

Uebetph* ftarf beeinträchtigen, gänzlich oerboten.

F. ©ottberitufeutifle« a» Straßen, SSegett «ab paßen.
Sie öffentlichen Straßen, 2Bege unb ißläße finb tn

elfter Stnie für ben ©emetngebrauh burdj guhrwetïe
unb gußgättger aller Art beftimmt. Saneben fönnen an
ihnen auch ©onbernußungen begrünbei roetben. Sie be*

flehen z. S. in ber SefugniS zur Aufhellung oorüber*
gehenber bauernber Sautid^feiteu (SetfaufSfictnbe, 3®l'
tungSfioSfe, Saubararfen unb bergl.) auf öffentlichem
©tunbe, zur Sornahme oon oorübergehenber Ablagerung
oon ©egenftänben, zur ©lulegung oon Settungen unb
Kabeln aller Art, zur Anbringung oon Ueberführungen
oon SranSmiffionen, Stege unb bergl. unb namentlich
auch Zur ©tnlegung bletbenber ©eleifeanlagen in Straßen,
SBege unb ^läße. gür alle biefe Maßnahmen, bie nicht
Zum Gemeingebrauch am öffentlichen ©tunbe gehören,
bebarf eS einer befonberen Seroiüigung ber ©traßenauf*
fiöhtSbehörbe. |jtefüt îommen, fofern bte fraglichen ©in»
ri^tungen hauptfô^lich prioaten ,ßwerfen btenen, bie,
foroett bie ©ebührenorbnung für AmtShanblungen bei
IRegterungSrateS, ber Separtemente unb ber StaatSïanzlei
für fie befiimmte Aufäße nicht fc|on enthält, folche r.ödj
festzulegen fein roerben. Soweit eS ftdß nicht um bauernbe
©eleifeanlagen haubelt, für bie jeweils eine Konzeffion
beS ©roßen iRateS etforbetlich ift, befiehl gegenüber allen
SonbernußungSberoiüigungen baS ©ntjugSredhi für ben

gaü, als ber Unterhalt ber beireffenben ©inridhtung
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durchführbar, weil diese Ortschaften, Weiler und Höfe
keine organisierten Körperschaften darstellen. Es muß des-
halb im konkreten Falle auf die einzelnen Liegenschaften
gegriffen werden, sofern nicht die politische Gemeinde oder
einzelne bereits Pflichtige Private den Schneebruch be-

sorgen.
Neu ist in Bezug auf Straßenuntcrhalt die sogenannte

Vorausleistung in den Entwurf aufgenommen worden:
Art. 75. Wird eine öffentliche Straße für besondere

private Zwecke oder Unternehmungen vorübergehend oder
dauernd außergewöhnlich stark in Anspruch genommen,
wodurch erheblichen vermehrte Unterhaltskosten entstehen,
so kann der diese Mehrkosten Verursachende zu einem
angemessenen Beitrag an die Unterhaltskosten verpflichtet
werden.

Ueber die Beitragspflicht entscheidet, unter Vorbehalt
des Rekurses an den Regterungsrat, bei Staatsstraßen
die kantonale Straßenverwaltung und bei den übrigen
öffentlichen Strecken der Gemàderat.

Die Höhe des Beitrages wird im Streitfalle durch
die an andern Orten vorgesehene kantonale Oberschätzungs-
kommiffion abschließlich festgesetzt.

Diese Bestimmung bezweckt, daß Private, die eine

öffentliche Straße für ihre besonderen Zwecke und Unter
nehmungen, wie für Fabrik- und Jndufirteunternehmun-
gen. Ziegeleien, Steinbrüche, Kiesgruben, Mühlen, Wal-
düngen usw., vorübergehend oder dauernd außerordent-
lich stark in Anspruch nehmen und dadurch erheblich ver-
mehrte Unterhaltskosten verursachen, mit besonderen Bei-
trägen an den Straßen unterhalt belastet werden können.
Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, daß mit der
Anwendung dieser Vorschriften namentlich auf Gemeinde-
und Staatsstraßen eine weitgehende Zurückhaltung geübt
werden muß, daß dagegen diese Bestimmung vielfach sehr

wohltätig empfunden werden wird, da es übermäßige und
für den Unterhaltspflichtigen unbillige Lasten erleichtert.

O. Straßenpolizeiliche Vorschriften.

Weil danach getrachtet wurde, möglichst alle not-
wendigen straßenpolizeilichen Vorschriften im engeren
Sinne in das Gesetz aufzunehmen, wurden die im gel-
tenden Gesetz enthaltenen Bestimmungen etwas erweitert
und zum Teil in Anpassung an die bestehende Praxis
auch verdeutlicht. Die in Art. 91 vorbehaltenen weiteren
Vorschriften sollen in der Hauptsache nur Verkehrs-
polizeilicher Natur sein. Sollten indessen — so bemerkt
der Regierungsrat in seiner Botschaft — künftige, heute
noch nicht voraussehbare Verhältnisse die Aufstellung
weiterer Straßenpolizeivorschriften im engeren Sinne
notwendig machen, so wird der Regterungsrat von der
ihm eingeräumten Befugnis in dieser Richtung darnach
Gebrauch machen.

Neu ist unter anderem die Vorschrift, die bestimmt,
daß über den Unterhalt hinaus gehende Veränderungen
an bestehenden Gebäuden, die über die Baulinie hinaus-
ragen, nur beim Vorliegen besonderer Verhältnisse be-

willigt werden und bei der spätern Bewerbung der Baute
für öffentliche Zwecke außer Berechnung zu fallen haben.

Art. 78. An Gebäuden und Gebäudeteilen, die über
die Baulinie hinaus ragen, dürfen ohne Bewilligung des
kantonalen Baudepartements keinerlei Veränderungen
oder andere bauliche Arbeiten vorgenommen werden, als
solche, die zum Unterhalt notwendig sind. Weitergeheade
Veränderungen werden nur beim Vorliegen besonderer
Verhältnisse bewilligt.

Der durch eine solche Veränderung entstehende Mehr-
wert hat bei einer späteren Erwerbung der Baute für
öffentliche Zwecke außer Berechnung zu'fallen.

Diese Vorschrift ist notwendig, wenn man nicht zu-
geben will, daß die zu nahe an dte^Straße stehenden

Häuser immer wieder nach und nach erneuert werden,
wodurch verhindert wird, daß der gesetzmäßige Gebäude-
abstand je einmal durchgeführt werden kann. Auch gilt
es, der oft geübten Praxis zu steuern, daß Gebäude-
eigentümer ihre außerhalb der Baulinte stehenden Häuser
in der Weise wieder neu aufbauen, daß sie zunächst unter
den provisorisch gestützten Obergeschoßen alles abreißen
und NM erstellen, um nachher auch noch die oberen
Stockwerke und das Dach zu erneuern.

Im Interesse der Sicherheit des Verkehrs und der
Uebersichtlichkeit der Straßen, auf die beim heutigen
Automobilverkehr besonderer Wert gelegt werden muß,
wurden Anpflanzungen und tote Einfriedungen, die die
Uebersicht stark beeinträchtigen, gänzlich verboten.

k^. Sondernutzungen an Straßen, Wegen nnd Plätzen.

Die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sind in
erster Linie für den Gemeingebrauch durch Fuhrwerke
und Fußgänger aller Art bestimmt. Daneben können an
ihnen auch Sondernutzungen begründet werden. Sie be-

stehen z. B. in der Befugnis zur Aufstellung vorüber-
gehender dauernder Baulichkeiten (Verkaussstände, Zei°
tungskioske, Baubaracken und dergl.) auf öffentlichem
Grunde, zur Vornahme von vorübergehender Ablagerung
von Gegenständen, zur Einlegung von Leitungen und
Kabeln aller Art, zur Anbringung von Ueberführungen
von Transmissionen, Stege und dergl. und namentlich
auch zur Etnlegung bleibender Geleiseanlagen in Straßen,
Wege und Plätze. Für alle diese Maßnahmen, die nicht
zum Gemeingebrauch am öffentlichen Grunde gehören,
bedarf es einer besonderen Bewilligung der Straßenauf-
sichtsbehörde. Hiefür kommen, sofern die fraglichen Ein-
richtungen hauptsächlich privaten Zwecken dienen, die,
soweit die Gebührenordnung für Amtshandlungen des

Regterungsrates, der Departements und der Staatskanzlei
für sie bestimmte Ansätze nicht schon enthält, solche noch
festzulegen sein werden. Soweit es sich nicht um dauernde
Geleiseanlagen handelt, für die jeweils eine Konzession
des Großen Rates erforderlich ist, besteht gegenüber allen
Sondernutzungsbewilligungen das Entzugsrecht für den

Fall, als der Unterhalt der betreffenden Einrichtung
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oemachläffigt mixb obex bal öffentliche Qntereffe ben
©ntjug bet Bewilligung erheifclg.

Slrt. 92. ®a§ îuffMen oon Berfauflgegengänben,
Beltunglfiolfen unb bergleidjen, fowle bal Sägern oon
©egengänben auf ©taatlgragen bebatf bet Bewißigung
bel îantonalen Baubepartementl, auf aßen übrigen
öffentlichen ©trafen, SBegen unb pä^en ber Bewißi»
gung bel ©emetnberatel.

gär biefe Bewilligung fann eine angemeffene @e»

bflhr oerlangt werben, bie bei ©taatlgragen in bte

©taatlfaffe, bei ben übrigen ©trafen, SBegen unb pä^en
in bie ©emeinbefaffe faßt.

®te Bewilligung fann jeberjett, fofern el bal öffent»
liehe Qntereffe erhelfdjt, jurüdfgejogen werben.

Slrt. 93. ©ine Bewißigung ber oorgenannten Be»
hörbe bebarf ei ebenfafll für bie ©inlegung non SBaffer»
unb ©Ölleitungen, Nabeln, fowte für jebe anbete bauliche
©tnrichtuna tn ober über bem ©ebiete non öffentlichen
©tragen, SÖJegen unb Pütjen.

®iefe Bewißigung wirb nur bann erteilt, wenn bie

©rfteßung ber betreffenben ©tnrichiung einem Bebürfntl
entfpridg, ohne Benützung bei öffentlichen ©runbel gar
nicht ober nur mit einem unoerhältnilmägigen Softem
aufwanbe möglich ift unb für bie ©trage feine erheb»
liehen Slachteile bewirft.

Slrt. 94. Sin bie Bewißigung fönnen befonbere Be-
bingungen über bie Bauaulführung, bal ju nerwenbenbe
Paiertal, ben fünftigen Unterhalt unb bergleichen ge»

fnüpft werben.
©ofern bie betreffenbe Einrichtung hauptfäd^lich

prioaten Qwecfen bient, fann für bie Bewißigung eine

angemeffene ©ebühr »erlangt werben, bie bei ©taatl»
ftragen in bie ©taatlfaffe, bei ben übrigen ©tragen,
SSegen unb Pütjen in bie ©emeinbefaffe fällt.

Slrt. 95. ©te Bewißigung fann jeberjett jurücfge»
jogen werben, wenn ber Unterhalt ber betreffenben ©im
ïic|iung oernadipffigi wirb ober wenn bal öffentliche
^ntereffe ben ©ntjug erhetfeht. (@<hlug folgt.)

©et ©#ÎÎ^ SöleiftertiteR
Ç. ©aleajji, ©efretâr bel ©chwetjerifchen ©ewerbe»

oerbanbel fchrelbt im „Bunb":
3« meiteften Steifen bei ©ewerbel macht g<h fett

einigen fahren eine Bewegung bemetfbar, welche bie

©Inführung oon Peigerprüfungen in ben oerfchtebenften
Berufloerbänben jum ©egenftanbe hat.

Slachbem im Qahre 1922 ber ßentraloerbanb fchroeij.
©chneibermeifter, Iber ©chwetjerifche ®acf|becfetmetger=
serbanb, ber ©chwetjerifche |>afnermelgeroerbanb, ber
©dfjwetjerifche ©rechflermeifteroerbanb unb bte ©enoffen»
fdjaft fchwetjerifther ©attlermetfter bte Peigerprüfungen
eingeführt hatten unb im ganzen 82 Peigerbiplome burch
bett ©chweijerifchen ©ewerbeoerbanb oerabfolgt werben
fonnten, famen im 3ahre 1923 noch hi«P ber Berbanb
fehwetjertfeher îapejterer» un8 Pöbelgefdjäfte, ber Schwei»
jerifdje Süfermetgeroerbanb, ber ©chwetjerifche ©oiffeur»
metfteroerbanb unb ber ©chweijerifche ©djuhmachermei»
fteroerbanb, wal wteberum eine Berabfolgung oon toet»

tern 78 ®tpIomen jur golge hatte.
Qm Qcpe 1924 trat ber ©chwetjerifche Buchbinber»

meifteroeretn pm erftenmal mit Peigerprüfungen auf
ben Pan, unb el würben im ganjen an bie Pitglteber
aßer ber genannten Berbänbe in biefem Sfahre 56 Pet»
fterbiplome aulgefteßt.

1925 folgten weitere 83 Peifterbiplome unb 1926
führte noch ber ©chwetjerifche Belo-, Potor» unb Slât)»
mafchtnenhünbler» unb Pedjanifer-Berbanb bie Petger»
Prüfungen ein. ®te Bermehrung ber biplomierten Petger
in biefem ^ahre^erreichte bie 3ahl non 75.

Sßir etfehen baraul eine ftetige ©ntwtcflung ber frei»
wißigen Peigerprüfungen innerhalb ber ©eftionen bei
©chweijerifchen ©ewerbeoerbanbel, wie fte burch bie Be»

fchlüffe ber Qahreloerfammlungen oon Dlten, oom 27.
©eptember 1919, unb Sirbon, oom 1. 3funi 1924, ein»

geführt worben gnb. Sticht unerwähnt möchten wir laf»
fen, bag gegenwärtig oerfchiebene Berufloerbänbe, fo
ber ©dhwetjerifche Paier» unb ©ipfermeifietoerbanb, ber
©chweijetifdje Bätfermetgeroerbanb, bte gtage ber ©Im
führung oon fretwißigen!Peigerprüfungen)in ihren Ber»
banblfretfen ernftlisher Befprechung unterstehen.

SBie tief oeranfert ber ©ebanfe ber Peigerprüfungen
in Steifen bei ©ewerbel ig, geht wohl fdjon baraul
heroor, bag fegt oiele Slnfragen oon Pelgern beim
©djweierjerifchen ©ewerbeoerbanb einlaufen, bie Slulfunft
über bie Pögttdjfeit bel Begehenl ber Peigerprüfung
für etnen begimmten Beruf wünfdjen, beffen Betufloer»
banb noch nicht öaju übergegangen ig, bte Peigerprü»
fungen etnjuführen.

®te Befcglüffe bei ©chweijerifchen ©ewerbeoerbanbel
gnb aber berart, bag folche Petger eine Peigerprüfung
nicht begehen fönnen, fofern ihr Berufloerbanb bte be»

jügltche Drganifation noch ntdg gefchaffen hat unb bar»
um auch eine Erteilung bei Peigerbiploml burch ben
©ehwegertfehen ©ewerbeoerbanb nicht in grage fommt.
immerhin geben folche Slnfragen immer etnen wißfom»
menen Énlag, um bte Organe bei betreffenben fdjwetje»
rifdhen Berufloerbanbel barauf aufmerffam ju machen
unb bei ihm bie ©inführung oon Peigerprüfungen an»

juregen unb ju empfehlen.
Slber aße biefe Begrebungen unb afle bie Borfehren

beruhen auf bem ©ebanfen, bag nach ben gegebenen
Berhältniffen bie Peigerprüfungen nur auf bem Boben
ber greiwißigfeit eingeführt unb burchgeführt werben
fönnen. @1 barf nicht auger acht gelaffen werben, bag
bie ©inführung oon freiwißigen Peigerprüfungen ben
fchweijerifdhen Berufloerbänben ganj erhebliche gnanjteße
Berpgichtungen auferlegt, bie eine augerorbentltdje Be»
lagung ber Berufloerbänbe bebeuten, unb bag auch ber
etttjetne Peiger, ber geh ber püfung unterjteht, nicht
geringe Slullagen auf [ich nimmt, bie für ihn tn ber wett»
aul grögten 3ahl ber gäße fo gart tn Betracht faßen,
bag ber ©ntfehlug jum Begehen ber Bïûfung oorerg
einer ganj ernglidhen unb reigichen Überlegung ruft,
unb jwar fdjon aul biefen gnanjteßen ©rünben, ganj
abgefehen oon ber 3eit, bie er für bie Borberettung auf
bte püfung oetwenben mug, unb ber 3®tt wä|renb
welcher er Sie püfung begeht.

®ag biefe Regelung ber grage tn Sreifen bei @e»

werbel nicht ooßauf befrtebigt, ig barum nicht oerwun»
berlidj. ®er Buf nach öer obligatorifdjen Peiger»
Prüfung wiß nidgt oergummen, ja er wirb immer lauter
unb brlngenber.

®aher ig el auch «Kärlich, menn oon feiten einel
grogen fantonalen ©ewerbeoerbanbel bem ©chweijerifchen
©ewerbeoerbanb Slnträge unterbrettet werben, bte auf eine
„görberung ber Söeiterbilbung oon Petger unb ©efeflen
hinjielen burch bie ©inführung ber obligatorifdjen Pei»
gerprüfung für jeben Petger, ber bal Siecht ber Sehr»
linglaulbilbung beanfprucfjt".

©anj offenfichtlich ig einer ber jauptfadjlichgen Be«
weggrünbe für bal Berlangen nach ©inführung oon
Obligatorien Petgerprüfungen bal Begreben, Sal tn
weitegen Sreifen bei ©ewerbel in ben legten fahren
geh immer gärfer bemetfbar macht, bie Slulbilbung ber
Sehrltnge nur noch földjen Peigern anjuoertrauen, welche
hieju bal nötige „Sßügjeug" nach jeber Stiftung htn be»

fi^en, welche Sie notwenbigen ©arantten für eine ridj»
tige unb aßfettige Slulbilbung bei Sehrlingl bieten
fönnen. Beffere Orbnung bel 'Sehrlinglwefenl in einem
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vernachlässigt wird oder das öffentliche Interesse den
Entzug der Bewilligung erheischt.

Art. 92. Das Aufstellen von Verkaufsgegenständen,
Zeitungskiosken und dergleichen, sowie das Lagern von
Gegenständen auf Staatsstraßen bedarf der Bewilligung
des kantonalen Baudepartements, auf allen übrigen
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Bewilli-
gung des Gemeinderates.

Für diese Bewilligung kann eine angemessene Ge-
bühr verlangt werden, die bei Staatsstraßen in die

Staatskasse, bei den übrigen Straßen, Wegen und Plätzen
in die Gemeindekasse fällt.

Die Bewilligung kann jederzeit, sofern es das öffent-
liche Interesse erheischt, zurückgezogen werden.

Art. 93. Eine Bewilligung der vorgenannten Be-
hörde bedarf es ebenfalls für die Einlegung von Wasser-
und Gasleitungen, Kabeln, sowie für jede andere bauliche
Einrichtung in oder über dem Gebiete von öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen.

Diese Bewilligung wird nur dann erteilt, wenn die

Erstellung der betreffenden Einrichtung einem Bedürfnis
entspricht, ohne Benützung des öffentlichen Grundes gar
nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Kosten-
aufwande möglich ist und für die Straße keine erheb-
lichen Nachteile bewirkt.

Art. 94. An die Bewilligung können besondere Be-
dingungen über die Bauausführung, das zu verwendende
Material, den künftigen Unterhalt und dergleichen ge-
knüpft werden.

Sofern die betreffende Einrichtung hauptsächlich
privaten Zwecken dient, kann für die Bewilligung eine

angemessene Gebühr verlangt werden, die bei Staats-
straßen in die Staatskasse, bei den übrigen Straßen,
Wegen und Plätzen in die Gemeindekasse fällt.

Art. 95. Die Bewilligung kann jederzeit zurückge-
zogen werden, wenn der Unterhalt der betreffenden Ein-
richtung vernachlässigt wird oder wenn das öffentliche
Interesse den Entzug erheischt. (Schluß folgt.)

Der Schutz des Meistertitels.
H. Galeazzi, Sekretär des Schweizerischen Gewerbe-

Verbandes schreibt im „Bund":
In weitesten Kreisen des Gewerbes macht sich seit

einigen Jahren eine Bewegung bemerkbar, welche die

Einführung von Meisterprüfungen in den verschiedensten
Berufsverbänden zum Gegenstande hat.

Nachdem im Jahre 1922 der Zentralverband schweiz.

Schneidermeister, (der Schweizerische Dachdeckermeister-
verband, der Schweizerische Hafnermeisterverband, der
Schweizerische Drechslermeisterverband und die Genossen-
schaft schweizerischer Sattlermeister die Meisterprüfungen
eingeführt hatten und im ganzen 82 Meisterdiplome durch
den Schweizerischen Gewerbeverband verabfolgt werden
konnten, kamen im Jahre 1923 noch hinzu der Verband
schweizerischer Tapezierer- und Möbelgeschäfte, der Schwei-
zerische Küfermeisterverband, der Schweizerische Coiffeur-
meisterverband und der Schweizerische Schuhmachermei-
sterverband, was wiederum eine Verabfolgung von wei-
tern 78 Diplomen zur Folge hatte.

Im Jahre 1924 trat der Schweizerische Buchbinder-
meisterverein zum erstenmal mit Meisterprüfungen auf
den Plan, und es wurden im ganzen an die Mitglieder
aller der genannten Verbände in diesem Jahre 56 Mei-
sterdiplome ausgestellt.

1925 folgten weitere 83 Meisterdiplome und 1926
führte noch der Schweizerische Velo-, Motor- und Näh-
Maschinenhändler- und Mechaniker-Verband die Meister-
Prüfungen ein. Die Vermehrung der diplomierten Meister
in diesem Jahre erreichte die Zahl von 75.

Wir ersehen daraus eine stetige Entwicklung der frei-
willigen Meisterprüfungen innerhalb der Sektionen des

Schweizerischen Gewerbeverbandes, wie sie durch die Be-
Müsse der Jahresversammlungen von Ölten, vom 27.
September 1919, und Arbon, vom 1. Juni 1924, ein-
geführt worden sind. Nicht unerwähnt möchten wir las-
sen, daß gegenwärtig verschiedene Berufsverbände, so
der Schweizerische Maler- und Gipsermeisterverband, der
Schweizerische Bäckermeisterverband, die Frage der Ein-
führung von freiwilligen'Meifterprüfungen'in ihren Ver-
bandskreisen ernstlicher Besprechung unterziehen.

Wie tief verankert der Gedanke der Meisterprüfungen
in Kreisen des Gewerbes ist, geht wohl schon daraus
hervor, daß sehr viele Anfragen von Meistern beim
Schweierzerischen Gewerbeverband einlaufen, die Auskunft
über die Möglichkeit des Bestehens der Meisterprüfung
für einen bestimmten Beruf wünschen, dessen Berufsver-
band noch nicht dazu übergegangen ist, die Meisterprü-
fungen einzuführen.

Die Beschlüsse des Schweizerischen Gewerbeverbandes
sind aber derart, daß solche Meister eine Meisterprüfung
nicht bestehen können, sofern ihr Berufsverband die be-

zügltche Organisation noch nicht geschaffen hat und dar-
um auch eine Erteilung des Meisterdiploms durch den
Schweizerischen Gewerbeverband nicht in Frage kommt.
Immerhin geben solche Anfragen immer einen willkom-
menen Anlaß, um die Organe des betreffenden schweize-
rischen Berufsverbandes darauf aufmerksam zu machen
und bei ihm die Einführung von Meisterprüfungen an-
zuregen und zu empfehlen.

Aber alle diese Bestrebungen und alle die Vorkehren
beruhen auf dem Gedanken, daß nach den gegebenen
Verhältnissen die Meisterprüfungen nur auf dem Boden
der Freiwilligkeit eingeführt und durchgeführt werden
können. Es darf nicht außer acht gelassen werden, daß
die Einführung von freiwilligen Meisterprüfungen den
schweizerischen Berufsverbänden ganz erhebliche finanzielle
Verpflichtungen auferlegt, die eine außerordentliche Be-
lastung der Berufsverbände bedeuten, und daß auch der
einzelne Meister, der sich der Prüfung unterzieht, nicht
geringe Auslagen auf sich nimmt, die für ihn in der weit-
aus größten Zahl der Fälle so stark in Betracht fallen,
daß der Entschluß zum Bestehen der Prüfung vorerst
einer ganz ernstlichen und reiflichen Überlegung ruft,
und zwar schon aus diesen finanziellen Gründen, ganz
abgesehen von der Zeit, die er für die Vorbereitung auf
die Prüfung verwenden muß, und der Zeit, während
welcher er die Prüfung besteht.

Daß diese Regelung der Frage in Kreisen des Ge-
werbes nicht vollauf befriedigt, ist darum nicht verwun-
derlich. Der Ruf nach der obligatorischen Meister-
Prüfung will nicht verstummen, ja er wird immer lauter
und dringender.

Daher ist es auch erklärlich, wenn von feiten eines
großen kantonalen Gewerbeverbandes dem Schweizerischen
Gewerbeverband Anträge unterbreitet werden, die auf eine
„Förderung der Weiterbildung von Meister und Gesellen
hinzielen durch die Einführung der obligatorischen Mei-
sterprüfung für jeden Meister, der das Recht der Lehr-
lingsausbildung beansprucht".

Ganz offensichtlich ist einer der hauptsächlichsten Be-
weggründe für das Verlangen nach Einführung von
obligatorischen Meisterprüfungen das Bestreben, das in
weitesten Kreisen des Gewerbes in den letzten Jahren
sich immer stärker bemerkbar macht, die Ausbildung der
Lehrlinge nur noch solchen Meistern anzuvertrauen, welche
htezu das nötige „Rüstzeug" nach jeder Richtung hin be-

sitzen, welche die notwendigen Garantien für eine rich-
tige und allseitige Ausbildung des Lehrlings bieten
können. Bessere Ordnung des Lehrlingswesens in einem
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